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AUFGABEN 
Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung, in dem Lehrkräfte, Eltern 
[...] zusammenwirken. 

Sie berät alle wichtigen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten. 

 

Die Schulkonferenz kann gegenüber anderen Konferenzen Empfehlungen abgeben. Die Empfehlung muss 
auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz beraten werden. 

 

ENTSCHEIDUNGSRECHTE 
Die Schulkonferenz entscheidet über 

 

1. das Schulprogramm (§ 127b), die Antragstellung auf Umwandlung in eine selbstständige Schule oder auf 
Umwandlung einer selbstständigen Schule in eine nicht selbstständige Schule (§ 127d Abs. 8) [...] 

 

2. Grundsätze für die Einrichtung und den Umfang freiwilliger Unterrichts- und Betreuungsangebote und 
über die Verpflichtung zur Teilnahme an ganztägigen Angeboten (§ 15 Abs. 2 bis 6), den Antrag auf 
Einrichtung einer Ganztagsschule (§ 15 Abs. 6 Satz 1) 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

5. Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 

 

6. die Stellung des Antrags auf Durchführung eines Schulversuchs oder der Umwandlung einer Schule in 
eine Versuchsschule (§ 14 Abs. 3) und zur Erprobung eines Modells erweiterter Selbstständigkeit (§ 127c), 

 

7. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und anderen Personen im Unterricht und bei sonstigen 
Schulveranstaltungen (§ 16 Abs. 4), 

 

8. Grundsätze der Zusammenarbeit mit anderen Schulen und außerschulischen Einrichtungen sowie für 
Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule, [...] sowie über die 
Vereinbarung zu Schulpartnerschaften und schulinterne Grundsätze für Schulfahrten und Wandertage, 

 

9. den schuleigenen Haushalt im Rahmen der Richtlinien (§ 127a Abs. 2), 

 

10. die Verteilung des Unterrichts auf sechs statt auf fünf Wochentage (§ 9 Abs. 4) und die Durchführung 
besonderer Schulveranstaltungen, 

 

11. [...] 

 

12. Schulordnungen zur Regelung des geordneten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs einschließlich der 
Regelungen über 

 

  a) die Einrichtung von Schulkiosken und das zulässige Warenangebot, 
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  b) die Vergabe von Räumen und sonstigen schulischen Einrichtungen außerhalb des Unterrichts an 
schulische Gremien der Schülerinnen und Schüler und der Eltern, 

  c) [...] 

  im Einvernehmen mit dem Schulträger, 

 

13. [...] 

 

14. Stellungnahmen und Empfehlungen zu Beschwerden von Schülerinnen und Schülern, Eltern [...], sofern 
der Vorgang eine für die Schule und über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat, 

 

15. [...] 

 

 

MITGLIEDR UND VERFAHREN 
(1) Mitglieder der Schulkonferenz sind 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. jeweils mit der Hälfte der Sitze Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und der Personengruppen 
der Eltern [...]. 

 

(2) Die Sitze der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und die der Schülerinnen und Schüler verteilen 
sich in den Schulstufen und Schulen für Erwachsene wie folgt: 

1. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 4 [...] stehen die Sitze den Vertreterinnen und Vertretern der Eltern zu; 

2. – 7.  [...] 

 

(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte wählt die Gesamtkonferenz aus ihrer Mitte; [...] 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern werden vom Schulelternbeirat aus der Schulelternschaft, [...] 
gewählt. 

Die Amtszeit dauert zwei Schuljahre. 

Die Wahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. 

Scheidet ein Mitglied vor Ende der Amtszeit aus der Schulkonferenz aus, so tritt als Ersatzmitglied die nicht 
gewählte Bewerberin oder der nicht gewählte Bewerber mit der nächsthohen Stimmenzahl ein. Dieses 
Ersatzmitglied vertritt auch ein Mitglied der Schulkonferenz im Verhinderungsfall. 

[...] 

 

(4) Die Mitglieder der Schulkonferenz sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 

Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, haben sie auch 
nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu wahren. 

 

(5) Die Schulkonferenz tagt nicht öffentlich. [...] 

Die Schulkonferenz kann weitere Personen zur Beratung heranziehen. 

Sie ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder beschlussfähig. 

[...] 

Beschlüsse der Schulkonferenz werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. [...] 

Die Schulkonferenz kann auf Einladung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter statt in Präsenzform 
auch in elektronischer Form stattfinden, wenn nicht ein Fünftel der Mitglieder der elektronischen Form 
widerspricht. [...] 
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(6) An den Beratungen und den Beschlussfassungen nach § 130 Abs. 1 Nr. 9 nimmt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter nicht teil. In diesem Fall überträgt sie oder er den Vorsitz der Stellvertreterin oder dem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied der Schulkonferenz. 

 

(7) Vertreterinnen oder Vertreter der Schulaufsichtsbehörde können an der Schulkonferenz mit beratender 
Stimme teilnehmen. [...] 

 

(8) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder oder einer Personengruppe hat die Schulleiterin oder der 
Schulleiter die Schulkonferenz unverzüglich unter Angabe der zu beratenden Gegenstände einzuberufen. 

 

(9) [...] 

 

 

RECHTE DER MITGLIEDER DER SCHULKONFERENZ 
Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz und deren 
Teilkonferenzen sowie der sonstigen Konferenzen der Lehrkräfte mit Ausnahme der Zeugnis- und 
Versetzungskonferenzen, der Konferenzen über Ordnungsmaßnahmen oder Maßnahmen zum Schutz von 
Personen und solcher Konferenzen, in denen ausschließlich Personalangelegenheiten der Lehrkräfte 
behandelt werden, sowie der Eltern- und Schülervertretung mit beratender Stimme teilzunehmen. 

Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann ein Ersatzmitglied mit der Teilnahme beauftragen. 

Die Teilnahme an Tagesordnungspunkten, in denen Angelegenheiten beraten werden, die einzelne 
Mitglieder persönlich betreffen, ist nur mit Zustimmung der oder des Betroffenen zulässig. 

 

 


